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28. Jahrgang, Nr. /

Januar 7955

Der Fourier
Offizi'eZZes Orga;i des Schweizerischen Foun'ercerkmdes und des

V'e/'Landes Schiüe/zeriscAier Fourierge/n'ifen

Marschbefehl
ist ein Ausdruck, der unsern Mitgliedern in jeder Hinsicht geläufig ist. Wenn wir nach
dem Einrüekungsappell das Verzeichnis der «nicht Eingerückten» zusammenstellen,
figurieren nur vereinzelte Namen darauf.

Heute gilt dieser «Marschbefehl» Dir, geschätztes Mitglied des SFV. Jedoch nicht
als Zwang, vielmehr pochen wir an Deine Brust und erinnern Dich daran, daß Du als

Wehrmann gewisse Pflichten hast gegenüber Deinem militärischen Gradverband. —
Die Schweizerischen Fouriertage 1955 wollen Dich daran erinnern, daß Du unbe-

dingt am «Marschhalt 1955» in Zürich erwartet wirst. Bekenne Dich zu Heimat und
Landesverteidigung auch innerhalb unseres Fachverbandes durch Deine Teilnahme.
Du wirst es bestimmt nicht zu bereuen haben. Gleichzeitig belohnst Du aber auch die

sehr umfangreichen Vorarbeiten Deiner Kameraden.

In diesem Sinne grüßen wir Dich mit kameradschaftlichem Handschlag
Zenfraiuorsfanii des SFV.

Zeitungskommission
Die Firma «Robert Müller, Buchdruckerei, Gersau» ist nach dem 1954 erfolgten

Hinschied von Major Robert Müller in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden.
Als Präsident des Verwaltungsrates zeichnet Herr Walter Camenzind, Fabrikant in
Gersau. Mit der Umwandlung in eine AG. wurde die Leitung der Geschäfte Herrn
J. Castelberg, Prokurist, übertragen, welcher rechtsverbindlich mit dem Präsidenten
oder mit Herrn Baumann, Luzern, zeichnen wird.

Wir bitten unsere Leser um Kenntnisnahme und bitten sie, das dem verstorbenen

Inhaber entgegengebrachte Vertrauen auch auf die neue Leitung zu übertragen.

Der Präsident der Zeitungs/co/nmission:
ObZt. Weber

/ OBERST ACKERMANN, Kriegskommissär 4. AK. Wie uur soeben uerneh-

men, Lierschied nach kurzer Krankheit Oberst Ackermann, Bern. Ein Nekro/og

folgt in der nächsten Nummer.
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